
Beschlussauszug 
Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Geltinger Bucht vom 16.12.2020 

 
 

TOP 7.  Beratung und Beschluss über die Wahl von Stellvertretern für die Amtswehr-
führung 
Vorlage: 2020-00AA-220 

 

In den Verhandlungen zur Fusion der Ämter Gelting und Steinbergkirche zum Amt Geltinger 
Bucht wurde die Amtswehrführung um einen Vorschlag für die Neuorganisation gebeten.  

Eine Folge der Neuorganisation war in den Jahren 2007 und 2008 der Wunsch, neben dem Stell-
vertreter des Amtswehrführers zwei weitere Stellvertreter durch die Delegiertenversammlung zu 
wählen.  

In den letzten Jahren hat es neben dem Amtswehrführer zwei Stellvertreter gegeben. Die Wahl-
zeit eines Stellvertreters ist abgelaufen und so stellt sich die Frage nach der Neuwahl.  

 

Die Amtswehrführung hat in den vergangenen Jahren viele der im Jahr 2008 geschilderten Auf-
gaben und Themenbereiche auf Fachwarte delegiert. Die Bereiche Funk, Atemschutz, Ausbil-
dung, Material .. werden von den entsprechenden Fachwarten übernommen.  

Die Wahl eines zweiten Stellvertreters oder einen zweiten Stellvertreterin ist daher nicht mehr 
erforderlich.  

     

 
 

Beschluss: 

  

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht hebt den Beschluss vom 17.03.2008 auf, nach dem nach § 
12 Abs. 1 Satz 2 Brandschutzgesetz zwei weitere Stellvertreter für die Amtswehrführung zu 
wählen waren. Für die Zukunft ist ein Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin für den Amtswehr-
führer bzw. die Amtswehrführerin des Amtes Geltinger Bucht zu wählen.  

    

 
 

Abstimmung: 
 

Anzahl der Stimmen 
des Gremiums 

davon anwe-
send 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

57 56 56 0 0 

 

 
 
 

 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 



 
Steinbergkirche, den 08.04.2024 
[Dokumentende] 


